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Sehr geehrter Herr Klubobmann!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Radweg an den Alten Schanzen® an mich gerichtet:

In der Stral3e ,,An den alten Schanzen® gab es im sldlichen Bereich seit vielen Jahren einen
Radweg. Nun wurde im ndérdlichen Bereich zwischen Hausfeldstral’e und Lavendelweg ein
weiterer Radweg errichtet.

Damit verfigt dieser Strallenzug nun Uber zwei Radwege, obwohl bereits zuvor eine
durchgehende Radverkehrsanlage vorhanden war. Durch diese Mallnahme gingen jedoch
dringend bendtigte Parkplatze verloren, insbesondere vor dem Kindergarten ,Hagedornweg®.
Gerade Eltern, die ihre Kinder taglich bringen und abholen missen, sind nun mit einer
erheblich verscharften Parkplatzsituation konfrontiert.

Die Freiheitlichen Bezirksrate in Donaustadt stellen dazu folgende Fragen und ersuchen um
eine konkrete Antwort zu jedem Punkt.

1.)  Warum wurde ein weiterer Radweg errichtet, zumal der bestehende sudliche
Richtungsradweg viele Jahre ausreichend und problemlos war?

2.)  Warum wurde der bestehende Richtungsradweg nicht (ggf. verbreitert und) fir beide
Fahrtrichtungen freigegeben?

3.) Welchen Mehrwert fur die Bevdlkerung bringt dieser zweite Radweg?

4.) Welche Evaluierungsergebnisse oder verkehrstechnischen Gutachten liegen Ihnen vor,
die diese MalRhahmen rechtfertigen?

5.)  Warum wurden die dringend bendétigten und ohnehin viel zu wenigen Schragparkplatze
vor dem Kindergarten ,Hagedornweg* entfernt und durch viel weniger Langsparkplatze
ersetzt?

6.) Wo und wie sollen Eltern, welche ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten bringen
(mUssen), nun halten?

7.)  Wie wird die nun verscharfte Parkplatzsituation — insbesondere vor dem Kindergarten
.Hagedornweg*“ — kiinftig entscharft?

8.) Wurde die betroffene Bevdlkerung, insbesondere die Eltern des Kindergartens, vorab
in die Planung einbezogen? Wenn nein, warum nicht?

9.) Welche Kosten sind fur die Errichtung dieses zweiten Radweges angefallen?

10.) Wie viele Parkplatze wurden durch die Errichtung des zusatzlichen Radweges
vernichtet?

11.) Was ist Inre Meinung zur derzeitigen Situation?
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12.) Welche Handlungen und MalRinahmen haben Sie in Ihrer Funktion als Bezirksvorsteher
bisher gesetzt, um eine Verbesserung dieser Situation zu erreichen?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Die Planung zur StralBe 22., An den alten Schanzen gibt es bereits seit sehr langer Zeit. Sie
war in ihrer urspriinglichen Form (1993) bereits mit zwei Einrichtungsradwegen auf jeder
Seite vorgesehen, wurde aber damals nur einseitig (stidseitig) ausgebaut, da die Bebauung
auf der Nordseite zu groRen Teilen damals noch nicht vorhanden war. Daher gab es auf der
Nordseite auch lange Zeit keinen durchgangigen Gehsteig bzw. provisorisch wirkende
Stellen. Mit dem jetzigen starken Wachstum der Seestadt sowie der Bebauung grof3er Teile
der Nordseite von An den alten Schanzen, war es sinnvoll, die Stral3e — sowie ursprunglich
eben auch geplant — auf ihre gesamte Widmungsbreite und somit auch die Nordseite
dementsprechend auszubauen. Es wurden dadurch nicht nur der neue Einrichtungsradweg
(westwarts fuhrend) geschaffen, sondern auch neue begriinte Baumscheiben sowie ein
durchgangiger Gehsteig entlang der noérdlichen Baulinie. AuRerdem wurden die einzelnen
Kreuzungsplateaus auf ihrer Sichtbeziehungen und Querungslangen geprft und
gegebenenfalls auch noch baulich angepasst. In dem Zuge wurde auch die Neuorganisation
der Parkordnung durchgefuihrt. Selbstverstandlich wurden Parkplatzen in grél3tmoéglichen
Umfang beibehalten.

Der bestehende sidliche Radweg war und ist weiterhin ein Einrichtungsradweg. Ein
Benutzen in westliche Fahrtrichtung war und ist nicht legal mdglich. Man musste daher auf
der Fahrbahn im Mischverkehr mit Busbetrieb usw. mitfahren.

Eine Verbreiterung des bestehenden Radwegs war nicht ohne weiteres moglich. Die
Verbreiterung auf eine RVS-konforme Breite hatte denselben baulichen Aufwand wie der
Ausbau der Nordseite bedeutet.

Der Radweg liegt im Hauptradwegenetz der Stadt Wien und verbindet die Seestadt mit der
wichtigen Radachse an der Hausfeldstrale bzw. weiter in Richtung Langobardenstrale,
Donauspital usw.. Es ist daher eine der wichtigsten Radrouten aus und in die Seestadt und
soll daher eine dementsprechend gute bauliche Qualitat aufweisen. Die Gesamtkosten fur
den Umbau betrugen rund 1,4 Millionen Euro und umfassen die neue Straleninfrastruktur,
Entwasserung, Radwege, Gehsteige, die neue Beleuchtung und die Begriinung sowie
Bewasserung.

Der Kindergarten ist optimal mit den Offis angebunden bzw. jetzt auch zu FuR oder per Rad
sicher erreichbar. Es kénnen leider im Zuge einer Planung nicht alle Menschen bzw.
Institutionen in die Planung miteinbezogen bzw. vorab gefragt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass es auch vor dem Umbau keine gesonderten Parkplatze fur
~Elterntaxis“ vor dem Kindergarten gab.

Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GrifRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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Sehr geehrter Herr Klubobmann!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Fahrradstralle Sinagasse” an mich gerichtet:

In der Sinagasse in Kaisermuhlen soll eine sogenannte ,Fahrradstrae“ mit zahlreichen
Baumpflanzungen errichtet werden. Dieses Projekt wurde ohne vorherige Information und
ohne Blrgerbeteiligung beschlossen. Zahlreiche Anrainerinnen und Anrainer fihlen sich
Ubergangen und sehen weder die Notwendigkeit noch den Nutzen dieser Mallnahme.
Vielmehr beflrchten sie eine erhebliche Verscharfung der ohnehin angespannten
Parkplatzsituation, da durch die geplanten BaumafRnahmen bis zu 30 Stellplatze verloren
gehen sollen.

Bis heute wurde weder eine klare Visualisierung noch eine nachvollziehbare Bedarfsanalyse
vorgelegt. Auch bleibt offen, welche konkreten Vorteile dieses Projekt fiir die Bevélkerung
tatsachlich bringen soll. Der Eindruck entsteht, dass es sich hier um ein weiteres
ideologiegetriebenes Prestigeprojekt der SPO handelt, das an den Bediirfnissen der
Anwohner vorbeigeht.

Die Freiheitlichen Bezirksrate in Donaustadt stellen dazu folgende Fragen und ersuchen um
eine konkrete Antwort zu jedem Punkt.

1.)  Warum wurde die Bevdlkerung im Vorfeld nicht in die Planungen zur Errichtung der
FahrradstralRe in der Sinagasse eingebunden?

2.) Gibt es konkrete Griinde, weshalb ein Blirgerbeteiligung bewusst unterlassen wurde?

3.) Wie viele Parkplatze werden durch die geplanten MaRnahmen tatsachlich entfallen?

4.) Wie soll die Parkplatznot, die speziell in den Sommermonaten durch das Gansehaufel
massiv ist, kiinftig kompensiert werden?

5.) Warum soll ausgerechnet in einem der grinsten Gratzel Wiens durch zusatzliche
Baumpflanzungen der Verlust von dringend bendtigten Stellplatzen gerechtfertigt
werden?

6.) Weshalb wurde bis heute keine 6ffentlich zugangliche Visualisierung oder
Detailplanung des Projekts verdffentlicht?

7.)  Welche konkreten Vorteile fir die Verkehrssicherheit oder den Radverkehr erwarten
Sie sich von dieser MaRnahme?

8.) Auf Basis welcher Zahlen, Erhebungen oder Studien wurde die Entscheidung fiir die
Errichtung der Fahrradstral3e in der Sinagasse getroffen?
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9.) Gibt es Uberlegungen, die Planungen zu Uberarbeiten oder die Anrainerinnen und
Anrainer nachtraglich einzubinden?
10.) Wie rechtfertigen Sie es gegeniiber der Bevolkerung, dass deren Anliegen ignoriert
und vollendete Tatsachen geschaffen werden?
11.) Was ist Inre Meinung zur derzeitigen Situation?
) Welche Handlungen und Malinahmen haben Sie in lhrer Funktion als Bezirksvorsteher
bisher gesetzt, um eine Verbesserung dieser Situation zu erreichen?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Wie man im Internet nachlesen kann, wird in der Sinagasse von Schodlbergergasse bis
Moissigasse eine fahrradfreundliche Stral3e mit verkehrsberuhigter Fahrbahn eingerichtet
und der StralRenzug begrint und 20 Baume gepflanzt (siehe
https://www.fahrradwien.at/news/baustart-schoedlbergergasse-sinagasse/). Die Begriinung
des Strallenzuges folgt Winschen aus der Bevoélkerung, da sich der Strallenraum stark
aufheizt und eine wichtige Relation fiir Zufuligehende ist. Die Baume wirken sich positiv auf
das Mikroklima und damit auf das héchst lokale Erleben im Stralienzug aus.

Die Radverbindung ermdglicht, Gber die weiterfUhrenden Radwege in der
Schdédlbergergasse und Schuttaustralle, eine zlgige, sichere Verbindung im Gratzel wobei
auch mehrere Bildungseinrichtungen direkt angebunden werden. Auch der Radhighway
Nord, als wichtige Achse in der Donaustadt wie auch ins Stadtzentrum, ist so fiir noch mehr
Menschen besser erreichbar.

Die baulichen Anderungen in der Sinagasse schaffen Verbesserungen fiir ZufuRgehende,
Baumscheiben und eine Absicherung der fahrradfreundlichen StraRe durch Aufdoppelungen.
Grundsatzlich nimmt die Planung der Stadt Wien auf vielfaltige Anforderungen und
Bedurfnisse Rucksicht.

Entsprechend werden in der Sinagasse auch weiterhin in groRem Umfang Stellplatze fur Kfz
angeboten. Auch sind weiterhin alle bisherigen Fahrrelationen mdglich.

Ich bitte um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GrifRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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Sehr geehrter Herr Klubobmann!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Bucherei Schrodingerplatz® an mich gerichtet.

Am Schrddingerplatz wird im Zuge der neuen Bebauung des Schrédingerplatzes das
bestehende Amtshaus grofiteils abgebrochen. Damit verliert auch die Blicherei
Bernoullistrale ihre aktuellen Raumlichkeiten, bis sie nach Fertigstellung der neuen
Gebaude ihren neuen Standort beziehen kann. In diesem Zusammenhang bitten wir um
Beantwortung folgender Fragen:

1) Wann wird der Standort Bernoullistral’e 1 geschlossen? Wann muss die Blicherei die
aktuellen Raumlichkeiten verlassen?

2) Werden die Bucher und Medien des aktuellen Standorts in der Bernoullistral3e 1
wahrend der Bauzeit am Schrodingerplatz an einem anderen Ersatzstandort in der
Donaustadt zur Verfiigung stehen? Wenn ja, an welchem Standort? Wenn nein, warum
nicht?

3) Wann werden fir die Blicher und Medien des aktuellen Standorts in der Bernoulli-
stralle 1 die neuen Raumlichkeiten am Schrddingerplatz zur Verfligung stehen?

Folgendes kann ich Ihnen mitteilen:

Zu 1) Nach aktueller Auskunft der MA 34, in deren Verwaltung sich das Gebaude befindet,
wird das Objekt am Standort 22., Bernoullistral3e 1 - in dem aktuell auch eine Bucherei der
Stadt Wien untergebracht ist — mit 30. Juni 2026 zurickgenommen und dem Wohnfonds
Wien zur Neubebauung tGbergeben. Sollte sich der vorgegebene Auszugstermin nicht mehr
andern, wird die Bicherei ca. 3 Monate davor, also etwa im Méarz 2026, schlielfen muissen.
Derzeit wird von den Blichereien ein Zeit- und Kommunikationsplan erstellt, um die
Leser*innen der Stadt Wien - Blichereien zeitgerecht liber die SchlielRung des Standortes
informieren zu kdnnen.

Zu 2) Ein Ersatzstandort, der dem derzeitigen Angebot und der 6rtlichen Nahe zu 100%
gerecht wird, erweist sich aus budgetarer Sicht schwierig. Reduzierte Angebotslésungen
werden seitens der Stadt Wien - Blichereien Uberlegt, kbnnen jedoch aktuell nicht
zugesichert werden.
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Zu 3) Nach heutigem Wissensstand ist vom Bautrager geplant, mit dem Neubau am
Schrddingerplatz im 1. Quartal 2027 zu beginnen. Sollten die erforderlichen, budgetaren
Mittel fUr eine neue Blicherei zur Verfiigung gestellt werden kénnen, kdnnten in etwa im
Sommer 2029 neue Raumlichkeiten fur die Bucherei zur Verfugung stehen.

Dem Fragerecht unterliegen nur solche Angelegenheiten, hinsichtlich derer eine tatsachliche
Zustandigkeit des entsprechenden Organs besteht. Anfragen an den Bezirksvorsteher sind

nur in jenen Angelegenheiten formal zulassig, wo auch eine tatsachliche Zustandigkeit
definiert ist.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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Sehr geehrte Frau Klubobfrau!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Budget der Wiener Bezirke“ an mich gerichtet.

Finanzstadtratin Barbara Novak hat verlautbart, dass das Budget der Wiener Bezirke auf dem
Niveau des heurigen Jahres eingefroren werde — de facto handelt es sich um eine Kiirzung.
Dies soll auch fir das Jahr 2027 gelten.

Diskussionen gab es diesbezlglich keine, die Bezirke wurde vor vollendete Tatsachen gestellt.
Wenn die SPO-Neos Stadtregierung die Mittel fir die Bezirke kiirzt, hat das splrbare
Auswirkungen auf den Alltag der Menschen - wie beispielsweise betreffend die Sanierungen
von Gehsteigen und StralRen, die Pflege von Grunanlagen und Spielplatzen sowie betreffend
notwendige Investitionen in Pflichtschulen und Kindergarten.

Insgesamt wiirde die Kirzung der Mittel die Handlungsspielraume der Bezirke einschranken
und dazu flhren, dass gerade jene blrgernahen Leistungen, die fir die Lebensqualitat in den
Gratzeln entscheidend sind, leiden.

1. Wie hoch ist der neu errechnete Betrag gemaf der brieflichen Mitteilung der MA 5, der
als zuzuweisende Bezirksmittel flir 2026 gilt?

2. Wie hoch ist die Differenz zwischen dem neu errechneten Betrag der Bezirksmittel
2026 sowie dem bis zur Kirzung angekindigten Betrag genau?

3.  Istes korrekt, dass der flr 2026 neu errechnete Betrag der Bezirksmittel auch fur 2027
gilt?

4. Bei welchen Budgetpositionen der Bezirksmittel (bitte unter Bezeichnung der konkreten
Positionen und Projekte) soll diesbezliglich eingespart werden?

o Kann ausgeschlossen werden, dass bei Schulen und Kindergarten gespart wird?

o Kann ausgeschlossen werden, dass bei der mobilen Jugendarbeit gespart wird?

5.  Werden aufgrund der Kirzungen der Bezirksmittel verstarkt Vorgriffe getatigt oder auf
Rucklagen zugegriffen?

6. Was bedeutet diese Kiirzung fiir den Schuldendienstersatz des Bezirks fur die
kommenden Jahre?
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Folgendes kann ich Ihnen mitteilen:

Zu 1) Die zugewiesenen Bezirksmitteln fur 2026 betragen EUR 29.657.500,00.

Zu 2) EUR 2.031.600,00

Zu 3) Zum jetzigen Zeitpunkt liegt mir nur die Information fur das Jahr 2026 vor.

Zu 4) Die Positionen Rothergasse 002960.25%, Kernzonen 2026 002960.26* und
Entwasserung 2026 002960.27* wurden herausgenommen.
Bei den Schulen und Kindergarten sowie bei der mobilen Jugendarbeit wird es zu
keinen Einsparungen kommen.

Zu 5) Ja.
Zu 6) Auf den Schuldendienstersatz hat die Kiirzung keine Auswirkung.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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Sehr geehrte Frau Klubobfrau!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Nebelduschen Wagramer Stral3e“ an mich gerichtet.

Die im offentlichen Raum installierten Wasser-Nebelduschen entlang der Wagramer Stralde
sollen zur Abklihlung des Mikroklimas und zur Steigerung der Aufenthaltsqualitat beitragen.
Allerdings stellen sich Fragen hinsichtlich des tatsachlichen Nutzens im Verhaltnis zu den
dabei entstehenden Kosten sowie dem Ressourcenverbrauch. Angesichts zunehmender
Diskussionen tber nachhaltigen Umgang mit Wasser, effiziente Mittelverwendung im Bezirk
und alternative MalRnahmen zur Hitzeminderung ist eine detaillierte Klarung der
Rahmenbedingungen, Kosten und Auswirkungen dieser Anlagen erforderlich.

Wie viele Wasser-Sprihanlagen wurden auf der Wagramer Stral3e errichtet?

Nach welchen Kriterien wurden die Standorte entlang der Wagramer Stral3e

ausgesucht?

Wie hoch waren die Gesamtkosten fiir die Errichtung aller Wasser-Sprihanlagen?

Welche Kosten entfielen dabei auf Planung, Bau und Installation?

Welche jahrlichen Betriebskosten fallen an?

Welche jahrlichen Instandhaltungs- und Wartungskosten fallen an?

Wer tragt die Kosten (Bezirk, Stadt, Mischfinanzierung)?

Aus welcher Quelle stammt das eingesetzte Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser,

andere)?

9.  Wie hoch ist der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Tag und Anlage?

10. Wie hoch ist der geschatzte Gesamtwasserverbrauch pro Saison (in m3)?

11.  Gibt es MalRnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauchs (z. B. zeitliche Steuerung,
Dusenregulierung)?

12. Zu welchen Uhrzeiten sind die Nebelduschen in Betrieb?

13. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob sie eingeschaltet werden (z. B.
Temperaturgrenzen)?

14. Gibt es eine Evaluierung zur Nutzungshaufigkeit durch die Bevdlkerung?

15. Gibt es Daten oder Studien Uber die tatsachliche Abkihlungswirkung im Strallenraum?

16. Welche Alternativen zur Hitzeminderung wurden vorab geprift (z. B. mehr Baume,
Begrinungen, Beschattungen)?

17. Welche Grinde flhrten zur Entscheidung fir Nebelduschen und nicht fir alternative
Maflnahmen?

18. Ist eine Ausweitung dieser Mallinahmen an weiteren Standorten geplant?

N —

©NO O W

Folgendes kann ich Ihnen mitteilen:

Starkniederschlage, Hitzesommer, Diirren — die Auswirkungen der Klimakrise sind
mittlerweile fir alle Wienerlnnen spurbar und stellen die Stadt vor neue Herausforderungen.
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Daher arbeitet die Stadt Wien auf Hochtouren daran, den 6ffentlichen Raum klimafit
umzugestalten und stark versiegelte Platze und Stralenziige aufzubrechen, zu begriinen
und abzukihlen.

Unter dem Motto ,Raus aus dem Asphalt® sind so schon viele Umgestaltungsprojekte in ganz
Wien gelungen — und diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erhéhung der
Lebensqualitat.

Generell legt die Stadt Wien bei der klimafitten Umgestaltung die Prioritat auf die Schaffung
neuer Grunflachen. Am effektivsten sind dabei Baume — sie kdnnen die gefihlte
Lufttemperatur bis zu 15 Grad senken. Das macht fiir die Bewohner*innen einen enormen
Unterschied — vor allem an den Hitzetagen. Erganzend zu Baumpflanzungen arbeiten wir mit
Wasserelementen, Pflanzenbeeten und Strauchern, hellen Pflasterungen die Wasser
aufnehmen und sich weniger stark aufheizen, um den Folgen der Klimakrise in der Stadt
entgegenzuwirken. Wasser- und Nebelspiele kihlen die Umgebung durch die Verdunstung
um einige Grade ab und sind auch ein beliebtes Spiel- und SpalRelement fir die
Passantinnen.

Da es sich bei der Wagramer Stralle um eine Hauptstralde ,B* in Sinne der
Geschéftseinteilung des Magistrats handelt, erfolgt die Bedeckung durch das Zentralbudget
der Stadt Wien.

Es liegt ausreichend wissenschaftliche Evidenz vor, dass eine Kombination aus MaRnahmen
— Begriinung, Baumpflanzungen, Vernebelungsanlagen, helle Oberflachen usw. — eine
Abklhlung der Umgebung bis zu 5° Celsius bewirkt.

Im Rahmen der Umgestaltung der Wagramer Strale werden 106 Baumneupflanzungen, 63
Hochstammestraucher, ca. 8.100 m? Begrinungsmalnahmen und ca. 8.700 m? helle
Pflasterung der Gehsteigflachen und 24 klimafitte Aufenthaltsbereiche umgesetzt. Die
Wasserelemente sind ein kleiner Teil dieses Malknahmenpakets. Dabei wurden 5
Trinkhydranten, 2 Quellsteine, 35 Nebelduschen und 6 bodengebundene
Vernebelungsanlagen errichtet.

Die Planung der Standorte erfolgte durch die MA 28 in enger Abstimmung mit der MA 19
sowie auf Grundlage eines Gestaltungswettbewerbes.

Die Arbeiten zu den Wasserelementen wurden von der MA 34 ausgeschrieben und baulich
umgesetzt, eine Kostenaufstellung kann erst nach der Endabrechnung fur samtliche
Bauarbeiten erstellt werden. Die geschatzten betrieblichen Erhaltungskosten variieren je
nach Wetterlage und Einsatzdauer.

Samtliche Anlagen werden mit Trinkwasser gespeist. Die Verwendung von anderweitigem
Wasser (Brauchwasser oder Umlaufbetrieb) ist bei Vernebelungsanlagen nicht mdglich, da
das Wasser kostenintensiv mit chemischen Zusatzen aufbereitet werden misste, um
etwaige gesundheitsschadliche Erreger hintanzuhalten.

Die Spruhanlagen werden wie auch bei zahlreichen anderen Projekten in ganz Wien nur zu
bestimmten Zeiten (10.00 bis 20.00) und ab einer Lufttemperatur von 25° Celsius den
automatisierten Betrieb aufnehmen. Dies auch nur im Zeitraum von ca. Mai bis Oktober. Der
durchschnittliche Wasserverbrauch je nach Art der Anlage liegt zwischen 0,035 und 0,07 |/
min. Im Vergleich: Eine einzige Toilettenspilung verbraucht ca. 6-8 Liter, der
Wasserverbrauch der Spriihnebelanlagen ist im Vergleich zum Gesamtverbrauch der Stadt
daher vernachlassigbar.

Es gibt zahlreiche Erfahrungswerte mit Wasserelementen aus Projekten in ganz Wien. Dabei
kann durchwegs beobachtet werden, dass die Aufenthaltsraume mit Wasser- oder
Nebelelementen bei Hitze vermehrt aufgesucht werden.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GrifRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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BV 22 — 1241216/25 Wien, 24. November 2025
nee/koa/frm

Sehr geehrter Herr Bezirksrat Gaishofer!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Partnergewalt in der Donaustadt® an mich gerichtet.

1)  Wie viele Wegweisungen aus Grinden von Gewalt gegen Frauen und Kinder gab es in
den Jahren 2024 und 2025 in der Donaustadt?

2) Welche Mallnahmen setzt der Bezirk, um hausliche Gewalt zu minimieren bzw. zu
verhindern?

3) Was spricht gegen eine Umsetzung von StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt auch in
der Donaustadt? Aktuell wird das Konzept bereits in dreizehn Wiener Bezirken
umgesetzt.

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Zu 1)

Das Gewaltschutzzentrum (GSZ) Wien ist ebenso wie die Gewaltschutzzentren in den
anderen Bundeslandern im Gewaltschutzgesetz verankert und wird vom Innenministerium
und Frauenministerium finanziert — nicht von der Stadt Wien. Der Tatigkeitsbericht 2024 des
GSZ Wien wurde vor kurzem veréffentlicht. Die Anzahl der gemeldeten Betretungs- und
Annaherungsverbote — geordnet nach den Wiener Polizeibezirken - ist im Tatigkeitsbericht
auf den Seiten 24 und 25 nachzulesen. Dem Bericht kann entnommen werden, dass im Jahr
2024 insgesamt 368 Betretungs- und Annaherungsverbote auf die Donaustadt entfielen. Der
gesamte Bericht ist unter folgendem Link zu finden:

https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/wp-
content/uploads/sites/8/2025/09/Taetigkeitsbericht-2024-1.pdf

Zu 2)

Wie bereits in der Begrindung der Anfrage betreffend ,Partnergewalt in der Donaustadt*
formuliert, ist die Bekdmpfung von Gewalt an Frauen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
die in viele Politikfelder reicht. In Wien gibt es ein ausgesprochen dichtes, Giberregionales
Gewaltschutznetz. Der 24-Stunden Frauennotruf bietet rund um die Uhr kurzfristige
Krisenintervention, l1angerfristige, persénliche Beratungsangebote und Gbernimmt auch eine
wichtige Clearingfunktion beim Weiterverweisen an spezialisierte Hilfseinrichtungen, die in
den verschiedensten Bezirken zu finden sind. Der Verein Wiener Frauenhduser bietet in funf
Frauenhausern 228 Platze fiur gewaltbetroffene Frauen und Kinder sowie einen
Ubergangswohnbereich und eine Beratungsstelle. Auf Bezirksebene stehen
selbstverstandlich die Informationsmaterialien fir die wichtigsten tberregionalen
Hilfsangebote zur Verfligung.
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Zu 3)

Fragen rund um das Handeln zum Schutz von Gewaltopfern kénnen auch von allen
Burgerlnnen rund um die Uhr direkt unter 01 71 71 9 an die Beraterinnen des 24-Stunden
Frauennotrufs gerichtet werden. Die Mitarbeiterinnen beraten unmittelbar und umfassend,
wie im konkreten Fall sicher und effektiv gehandelt werden kann. Informationen zu
Zivilcourage finden sich auch auf der Webseite des 24-Stunden Frauennotrufs sowie in
diesem Informationsfolder:

https://www.wien.gv.at/pdf/ma57/folder-zivilcourage-2021.pdf

Sensibilisierungsmalinahmen zum Thema Zivilcourage haben auch Erfolge gezeigt. So
haben in den vergangenen Jahren die Anrufe von Nachbarlnnen oder Passantinnen, die in
ihrem Umfeld Gewalt gegen Frauen und Madchen wahrgenommen haben und helfen
mdchten, zugenommen.

Dem Fragerecht unterliegen nur solche Angelegenheiten, hinsichtlich derer eine tatsachliche
Zustandigkeit des entsprechenden Organs besteht. Anfragen an den Bezirksvorsteher sind
nur in jenen Angelegenheiten formal zulassig, wo auch eine tatsachliche Zustandigkeit
definiert ist.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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Sehr geehrter Herr Bezirksrat Gaishofer!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Menschenrechtsbezirk Donaustadt” an mich gerichtet.

1) Welche konkreten Malinahmen sind gesetzt worden?

2) Inwiefern hatte die Deklaration als ,Menschenrechtsbezirk® Auswirkungen auf die
Donaustadter Bezirkspolitik?

3) Welche weiteren Malinahmen sind geplant?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Zu 1) Ein Menschenrechtsbezirk verfolgt im Allgemeinen 3 wesentliche Aufgaben:

1.) Hinsichtlich ausgewahlter Schwerpunktthemen einen ,Aktionsplan® zu erarbeiten und
durchzufiihren, wobei die Menschenrechte als Leitmotiv und Grundstein gelten sollen,

2.) die Menschenrechtsbildung im Bezirk, insbesondere im Kontext der gesetzten
Schwerpunkte voranzutreiben und

3.) eine Kontaktperson als Ansprechpartnerin zu nennen.

Das Menschenrechtsbiro unterstiitzt den Bezirk bei Bedarf bei diesen Aufgaben
beispielsweise bei der Bestandsanalyse der relevanten Stakeholderinnen im Bezirk oder auf
strategischer Ebene. Die Arbeit als Menschenrechtsbezirk kann jedoch nur durch den Bezirk
selbst erfolgen und nicht durch das Menschenrechtsbiro durchgefihrt werden. In dieser
Hinsicht kann das Menschenrechtsbiro nur bedingt Auskunft Gber die Malhahmen der
jeweiligen Menschenrechtsbezirke geben.

Konkret bezogen auf den Menschenrechtsbezirk Donaustadt sind dem Menschenrechtsbiro
folgende MaRnahmen bekannt:

Herr Christian Knecht wurde als Menschenrechtsbeauftragter ernannt. Im Jahr 2021
erfolgten zwei Treffen zwischen Vertreterinnen des Menschenrechtsbiros und dem

L. Boltzmann Institut fir Grund- und Menschenrechte gemeinsam mit dem Menschenrechts-
beauftragten, bei welchen die Durchfuhrung eines Workshops zur Erarbeitung eines
Aktionsplans besprochen wurde, der in weiterer Folge — pandemiebedingt — nicht abgehalten
werden konnte.


mailto:post@bv22.wien.gv.at

Wienweite Beispiele, welche auch zum Teil in der Donaustadt umgesetzt wurden:
EU-Projekt ,Must-A-Lab“, Frau* schafft Raum, Workshops zu Schwerpunkten und
Entwicklung eines Menschenrechtsbezirks-Plakats sowie Schwerpunkt ,Dialog Jugend und
Polizei“ mit verschiedenen Aktivitaten, Shelterprojekt, Arbeitsgruppe Staatsbiirgerschaft,
Veranstaltung im Monat der Seniorinnen, VHS-Veranstaltungen zu Kinderrechten und
Menschenrechten, Kinderrechte-Kunstwettbewerb mit Schulen.

Viele Menschenrechtsbezirke setzen jedoch auch — ohne Hinzuziehung des
Menschenrechtsbiros — MaRnahmen, um Menschenrechte zu starken, sodass abschlielend
keine Beurteilung des Menschenrechtsblros zu dieser Frage vorgenommen werden kann.
Weiters mochten wir auf den Beitrag des Menschenrechtsbezirks Donaustadt in der
Broschire ,Wiener Menschenrechtsbezirke“ verweisen
(https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/content/pageview/3964984?query=Donaustadt).

Zu 2) Mit den ,Wiener Menschenrechtsbezirken® wird die Deklaration ,Wien — Stadt der
Menschenrechte® auch auf Bezirksebene umgesetzt und verankert. Das Projekt soll dabei
unterstltzen, Herausforderungen gezielt zu adressieren und dabei bestehende Projekte
nutzen bzw. ausbauen und in einen menschenrechtlichen Kontext stellen sowie den
Austausch zwischen den Bezirken weiter férdern. Weiters steht die Bewusstseinsbildung der
Bezirksbewohnerlnnen fir Menschenrechte im Fokus.

Treffen, um den Austausch zwischen den Menschenrechtsbezirken zu fordern, werden durch
das Menschenrechtsburo regelmafig organsiert.

Zu 3) Das Menschenrechtsbiro hat am 21. August 2025 den 1. Brunch fir die
Offentlichkeitsarbeiterlnnen der Wiener Menschenrechtsbezirke abgehalten. Das in dieser
Form geplante Austauschformat zur Entwicklung gemeinsamer Kommunikationsmafinahmen
soll 1-2 jahrlich stattfinden.

Das Ludwig Boltzmann Institut fir Grund- und Menschenrechte ist weiters mit einer
Strategieentwicklung fiir die Menschenrechtsstadt Wien beauftragt, welche auch die Wiener
Menschenrechtsbezirke umfasst. Diesbezliglich wird voraussichtlich am 10.12.2025 ein
Workshop flr die Wiener Menschenrechtsbezirke stattfinden.

Das Menschenrechtsbiiro steht dartiber hinaus zur Unterstiitzung fir die Planung weiterer
Aktivitaten gerne zur Verfigung.

Dem Fragerecht unterliegen nur solche Angelegenheiten, hinsichtlich derer eine tatsachliche
Zustandigkeit des entsprechenden Organs besteht. Anfragen an den Bezirksvorsteher sind
nur in jenen Angelegenheiten formal zulassig, wo auch eine tatsachliche Zustandigkeit
definiert ist.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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BV 22 — 1241267/25 Wien, 24. November 2025
nee/koa/frm

Sehr geehrter Herr Bezirksrat Gaishofer!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Leistbares Wohnen* an mich gerichtet.

1)  Wie viele Menschen aus der Donaustadt warten bei Wiener Wohnen auf eine
Gemeindewohnung?

2) Wie viele Gemeindewohnungen wurden in den letzten finf Jahren in der Donaustadt
errichtet? Wie hoch ist der Prozentsatz an Gemeindewohnungen im Vergleich zu allen in
der Donaustadt in den letzten finf Jahren errichteten Wohnungen?

3) Kann der Bezirk eine Erhebung in der Donaustadt durchfiihren, die feststellt, wieviel

Prozent des Haushaltseinkommens die Menschen in der Donaustadt fir Wohnen

ausgeben?

Wie viele Delogierungen gab es in den letzten funf Jahren in der Donaustadt?

Was bedeutet ,leistbares Wohnen* fir Sie, z.B. gemessen am Haushaltseinkommen?

Wie viele Personen in der Donaustadt beziehen Wohnbeihilfe?

Wie hoch sind durchschnittlich die fur den geférderten Wohnbau in der Donaustadt

bendtigten Eigenmittelbeitrage?

Jegos

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Es gibt aktuell 2.603 Wiener Wohn-Tickets mit begrindetem Wohnbedarf mit einer
Einreichadresse im 22. Bezirk.

In den letzten Jahren wurden bereits zwei Gemeindebauten NEU mit 297 Wohnungen
fertiggestellt. Davon abgesehen wird auch bei Sanierungsprojekten — je nach Moglichkeit —
zusatzlicher Wohnraum errichtet. Erwahnt sei hier deshalb der Goethehof mit 129 zusatzlich
errichteten Gemeindewohnungen im Dachgeschoss im Rahmen der mehrjahrigen
Generalsanierung (2020 abgeschlossen).

Einschlagige statistische Erhebungen zum Thema Wohnen werden regelmaidig von der
Statistik Austria durchgefuhrt.

Fur Delogierungen ist das Bezirksgericht zustandig. Im Bereich von Wiener Wohnen werden
Delogierungen nicht auf Bezirksebene erfasst.

Der Anknupfungspunkt fir die Gewadhrung einer Wohnbeihilfe ist die Haushaltsgemeinschaft,
die sich aus einer oder mehreren Personen zusammensetzt. Mit Stichtag 1.7.2025 bezogen
23.827 Haushalte in ganz Wien eine Wohnbeihilfe nach dem Wiener Wohnbeihilfegesetz.
Eine bezirksbezogene Auswertung liegt dazu nicht vor.
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Die jeweils bendtigten Eigenmittelbetrage sind abhangig von der Art des Bauprojekts, den
Forderungsrahmenbedingungen sowie den in Anspruch genommenen Forderungen selbst.
Aufgrund der sich wandelnden Férderungsbedingungen und der damit einhergehenden
Anderung des Eigenmittelbedarfs ist eine Aussage Uber die durchschnittlich bendtigten
Eigenmittel nicht mdglich. Es darf jedoch auf die Vorgabe der Errichtung von 50% SMART-
Wohnungen hingewiesen werden, die ein geférdertes Bauprojekt erfillen muss.
Gekennzeichnet sind derartige Wohnungen, neben einer aul3erst 6konomischen und
modernen Bauweise, durch einen sehr geringen Eigenmittelbedarf (EUR 60,-- pro m?).

Dem Fragerecht unterliegen nur solche Angelegenheiten, hinsichtlich derer eine tatsachliche
Zustandigkeit des entsprechenden Organs besteht. Anfragen an den Bezirksvorsteher sind
nur in jenen Angelegenheiten formal zulassig, wo auch eine tatsachliche Zustandigkeit
definiert ist.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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BV 22 — 1241287/25 Wien, 24. November 2025
nee/koa/frm

Sehr geehrter Herr Bezirksrat Gaishofer!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Fahrradwege in der Donaustadt an mich gerichtet.

1) Wann ist mit einer Umsetzung der im Programm ,Radwegoffensive 2025" aktuell noch ,in
Vorbereitung“ deklarierten Abschnitte in der Donaustadt zu rechnen?

2) Steht ein weiterer rascher Ausbau und vor allem Liickenschlisse bestehender
Verbindungen in der Donaustadt auf lhrer politischen Agenda?

3) Gibt es schon konkrete Konzepte fur die ,Radwegoffensive 2026“ in der Donaustadt?
Wenn ja, welche?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Ich setze mich umfassend fur den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur in Wien ein. Mit den
jahrlichen Bauprogrammen wurde eine Radwegoffensive von bisher nie dagewesenem
Ausmal} gestartet. Allein seit 2021 wurden Gber 130 Mio. Euro in den Ausbau investiert. Mit
Ende der letzten Legislaturperiode wurden rund 250 Projekte und 100 km allein im
Hauptradwegenetz umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht. Dazu kommen 50 km im
Bezirksnetz. Auch die Umsetzung des Bauprogramms 2025 1auft auf Hochtouren. Die
Donaustadt war der erste Bezirk, bei dem ein regionaler Schwerpunkt gesetzt wurde. Somit
konnten zahlreiche grof3e Projekte bereits fertiggestellt werden und sind nun fir die
Bevdlkerung nutzbar. Gerne erwahne ich hier die Abschnitte Wagramer Stral3e, die als Teil
des Radhighway Nord eine zlgige Verbindung ins Zentrum ermdglichen aber auch wichtige
daran anschlieliende Querverbindungen wie die Donaustadtstralie.

Der aktuelle Status der Umsetzung ist auf der Internetseite der Stadt Wien sowie der
Mobilitatsagentur verdffentlicht. Dabei wird ersichtlich, dass der Grof3teil der Projekte bereits
fertiggestellt ist. Weitere Projekte sind bereits in Bau und werden in den nachsten Monaten
fertig.

Die Bauabwicklung ist dabei zu einem gewissen Grad stets auch von der Witterung
abhangig. In geringem Umfang kam es zu Verschiebungen des Projektstarts; auch diese
werden so bald wie mdglich begonnen.
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Wie dem Wiener Regierungsabkommen 2025 entnommen werden kann, ist die Férderung
aktiver Mobilitat weiterhin ein Schwerpunkt. Daher werde ich mich selbstverstandlich in

enger Abstimmung dafur einsetzen, dass auch in der Donaustadt der Ausbau der
Radverkehrsinfrastruktur fortgesetzt wird.

Die Radinfrastrukturausbauprogramme werden jeweils im Frihjahr vorgestellt. Dies ist auch
fur 2026 vorgesehen.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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BV 22 — 1241318/25 Wien, 24. November 2025
nee/koa/frm

Sehr geehrter Herr Bezirksrat Gaishofer!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen im Bezirk“ an mich gerichtet.

1)  Wie viele Ersatzpflanzungen nach dem Wiener Baumschutzgesetz werden in der
Donaustadt durchgefuhrt?

2) Wie viele Ersatzpflanzungen werden in Form einer Ausgleichszahlung substituiert?

3) Wie viele der in der Donaustadt geforderten Ersatzpflanzungen bzw. durch
Ausgleichszahlungen finanzierte Pflanzungen werden tatsachlich im 22. Bezirk
durchgefiihrt?

4) Gibt es Aufzeichnungen wie die Ersatzpflanzungen / Ausgleichszahlungen sich auf
private Haushalte, gewerbliche Bautrager und éffentliche Auftraggeber verteilen? Wenn
ja, wie ist die zahlenmaRige Verteilung?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:

Zu 1 und 2) Es ist eine Konkretisierung des angefragten Zeitraumes notwendig, um dies
anhand der jeweiligen Jahresstatistik zu beantworten.

Zu 3) Die Ertragnisse der Ausgleichsabgabe finden gemal § 9 Abs. 2 Wiener
Baumschutzgesetz insbesondere Verwendung flr die Anpflanzung von Baumen, die
Errichtung von damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Schutzmal3nahmen,
Wurzelraumverbesserungen, Baumscheiben- oder Bewasserungssystemen oder die
Beschaffung oder Gestaltung der hierfiir geeigneten Grundflachen.

Es handelt sich dabei somit um eine Zweckwidmung. Einen konkreten Verteilungsschlussel
bzw. eine Zuordnung fur die jeweiligen Verwendungszwecke gibt es jedoch nicht. Die
Ausgaben flr die in der Zweckwidmung enthaltenen MaRnahmen (bersteigen die
Einnahmen aus der Ausgleichsabgabe jedes Jahr deutlich. Aus diesem Grund werden die
Gesamteinnahmen aus der Ausgleichsabgabe in die Gesamtbudgetierung bzw. in das
Globalbudget einbezogen und nicht in einem bestimmten Verhaltnis auf die
Verwendungszwecke des § 9 Abs. 2 Wiener Baumschutzgesetz aufgeteilt.

Zu 4) Eine Auflistung aufgeteilt in private Haushalte bzw. gewerbliche Bautrager und
offentliche Auftraggeber gibt es nicht.

Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GriiRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher
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BV 22 — 1214540/25 Wien, 24. November 2025
nee/koa/frm

Sehr geehrter Herr Bezirksrat Kops!

In der Sitzung der Bezirksvertretung am 24. September 2025 haben Sie folgende schriftliche
Anfrage betreffend ,Baustellenlagerplatz Czernetzplatz/\Wagramer Straf3e“ an mich gerichtet.

Im Bereich Czernetzplatz/Ecke Wagramer Stral3e 93 befindet sich ein Baustellenlagerplatz,
wodurch viele Parkplatze verloren gehen.

Daher stellt sich folgende Frage:

Wann ist mit der Raumung des Lagerplatzes und der Wiederherstellung der Parkplatze zu
rechnen?

Folgendes darf ich Ihnen mitteilen:
Der Lagerplatz wurde bereits entfernt.
Ich ersuche um Kenntnisnahme und verbleibe

mit freundlichen GrifRen

Ernst Nevrivy
Bezirksvorsteher


mailto:post@bv22.wien.gv.at

	Bezirskvertretungssitzung  am 24.9.2025 - Anfragen und Antworten gesamt
	1 Anfrage Radweg an den Alten Schanzen
	2 Anfrage Fahrradstraße Sinagasse
	3 Anfrage Bücherei Schrödingerplatz
	4 Anfrage Budget der Wiener Bezirke
	5 Anfrage Nebelduschen Wagramer Straße
	6 Anfrage Partnergewalt in der Donaustadt
	7 Anfrage Menschenrechtsbezirk Donaustadt
	8 Anfrage Leistbares Wohnen
	9 Anfrage Leistbares Wohnen in der Donaustadt
	10 Anfrage Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen im Bezirk
	11 Anfrage Baustellenlagerplatz Czernetzplatz Wagramerstraße




